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richtungen der Vermittlungseinrichtung der Telex-Nebenstel
lenanlage, die Nebenanschlußleitung und die Nebenstelle 
(Telex-Endeinrichtungen).

(3) Zu den Anschlußleitungen gehören die im Leitungsnetz 
der Deutschen Post geführten Leitungen, die Leitungseinfüh
rungen sowie die Teilnehmerleitungen.

(4) Jeder Telex-Anschluß erhält eine Kennung, die von der 
Deutschen Post festgelegt wird. Eine in der Kennung mög
liche Kurzbezeichnung des Telex-Teilnehmers ist mit der 
Deutschen Post schriftlich zu vereinbaren.

(5) Telex-Anschlüsse können auch zur Übertragung von 
Daten benutzt werden. Die Bedingungen für die Benutzung 
und das Anschalten der dafür vorgesehenen Einrichtungen 
sind in der Datenübertragungsordnung3 festgelegt.

§11
Telex-Hauptanschlüsse

(1) Telex-Hauptanschlüsse, deren Hauptstellen an die Telex- 
Vermittlungsstelle angeschlossen sind, in deren Anschluß
bereich sie liegen, sind Telex-Regelhauptanschlüsse. Telex- 
Hauptanschlüsse, deren Hauptstellen an eine Telex-Vermitt
lungsstelle eines anderen Anschlußbereiches angeschlossen 
sind, sind Telex-Ausnahmehauptanschlüsse. Telex-Ausnah
mehauptanschlüsse werden nur eingerichtet, wenn es die 
Sicherheit und Ordnung im Telex-Verkehr erfordern.

(2) An Telex-Regelhauptanschlüsse können Telex-Neben
stellenanlagen geschaltet werden.

(3) Jeder Telex-Hauptanschluß erhält eine Telex-Rufnum
mer. Die Telex-Rufnummern werden von der Deutschen Post 
festgelegt. Die Telex-Rufnummern von Telex-Hauptanschlüs
sen können zu einer Telex-Sammelrufnummer zusammenge
faßt werden. Die Deutsche Post kann aus technischen oder 
betrieblichen Gründen Telex-Rufnummern ändern.

(4) Telex-Hauptanschlüsse werden von der Deutschen Post 
eingerichtet, instandgehalten — soweit nachfolgend nichts an
deres bestimmt ist — geändert und abgebrochen. Für Telex- 
Nebenstellenanlagen gilt § 15.

(5) Telex-Endeinrichtungen für Telex-Hauptanschlüsse wer
den von der Deutschen Post auf Kosten des Telex-Teilneh
mers beschafft. Von Telex-Teilnehmern beschaffte Telex- 
Endeinrichtungen müssen von der Deutschen Post technisch 
zugelassen sein (Zulassung). Die Zulassung der Deutschen 
Post muß vor einem beabsichtigten Import von Telex-Endein
richtungen vorliegen. Die Zulassung ist gebührenpflichtig.

(6) Für die Instandhaltung der Telex-Endeinrichtungen, die 
von der Deutschen Post beschafft wurden, ist die Deutsche 
Post verantwortlich. Andere Telex-Endeinrichtungen werden 
von Pflegekräften des Telex-Teilnehmers instandgehalten. 
Der Einsatz dieser Pflegekräfte bedarf der Zustimmung der 
Deutschen Post. Die Zustimmung ist personengebunden und 
gilt nur für die Telex-Endeinrichtungen, für die sie erteilt 
wurde.

§12
Telex-N ebenanschlüsse

(1) Die Telex-Nebenanschlüsse, deren Nebenstellen sich in 
demselben Fernsprechortsnetzbereich3 4 * wie die Vermittlungs
einrichtung der Telex-Nebenstellenanlage befindet, sind 
Telex-Regelnebenanschlüsse. Telex-Nebenanschlüsse, deren 
Nebenstellen an die in einem anderen Femsprechortsnetzbe- 
reich liegende Vermittlungseinrichtung der Telex-Nebenstel
lenanlage angeschlossen sind, sind Telex-Ausnahmenebenan
schlüsse. Telex-Ausnahmenebenanschlüsse werden nur einge
richtet, wenn es die Sicherheit und Ordnung im Telex-Verkehr 
erfordern.

3 z. Z. gilt die Datenübertragungsordnung (DÜO) vom 13. Juli 1978 
(GBl. I Nr. 27 S. 293).

4 Der Fernsprechortsnetzbereich regelt sich nach der z. z. gültigen 
FernspreChordnung (FO) vom 21. November 1974 (GBl. I 1975 Nr. 14
S. 254).

(2) An Telex-Nebenanschlüsse dürfen keine weiteren Telex- 
Nebenstellenanlagen geschaltet werden.

(3) Telex-Nebenanschlüsse können untereinander und über 
die Hauptanschlußleitungen mit den Telex-Vermittlungsstel
len verbunden werden.

(4) Telex-Nebenanschlüsse müssen so eingerichtet werden, 
daß zur Störungseingrenzung eine Verbindung mit Haupt
anschlußleitungen möglich ist.

(5) Nebenstellen von Telex-Nebenanschlüssen sind außenlie
gende Nebenstellen, wenn sie sich nicht auf demselben Grund
stück wie die Vermittlungseinrichtung der Telex-Nebenstel
lenanlage befinden. Die Leitungen für außenliegende Neben
stellen werden grundsätzlich im Leitungsnetz der Deutschen 
Post geführt.

§13
öffentliche Telex-Stellen

(1) öffentliche Telex-Stellen werden von der Deutschen Post 
eingerichtet und betrieben, um der Bevölkerung die Benutzung 
des Telex-Netzes zu ermöglichen. Sie sind als öffentliche 
Telex-Stellen gekennzeichnet und nur für den abgehenden 
Telex-Verkehr zugelassen.

(2) Die Benutzung der öffentlichen Telex-Stellen erfolgt 
nach Festlegungen der Deutschen Post.

§14
Zusatzeinrichtungen

(1) Zusatzeinrichtungen können nach Genehmigung durch 
die Deutsche Post unmittelbar oder mittelbar mit Telex-End- 
einrichtüngen der Telex-Hauptanschlüsse oder Telex-Neben
anschlüsse verbunden werden.

(2) Zusatzeinrichtungen müssen von der Deutschen Post 
technisch zugelassen sein (Zulassung). Für Zusatzeinrichtun
gen, für die keine Abnahmebestätigung nach § 13 des Gesetzes 
vom 3. April 1959 über das Post- und Fernmeldewesen vor
liegt, ist die Zulassung bei der Deutschen Post zu beantragen. 
Vor einem beabsichtigten,.Import von Zusatzeinrichtungen 
muß die Zulassung der Deutschen Post vorliegen. Die Zulas
sung ist gebührenpflichtig.

(3) Bei Telex-Anschlüssen, deren Telex-Endeinrichtungen 
von der Deutschen Post instandgehalten werden, werden Zu
satzeinrichtungen durch die Deutsche Post angeschlossen.

(4) Die Zusatzeinrichtungen werden von der Deutschen Post 
grundsätzlich nicht instandgehalten.

(5) Erforderliche Veränderungen an Zusatzeinrichtungen auf 
Grund von Veränderungen im Telex-Netz hat der Eigentümer 
auf seine Kosten durchführen zu lassen.

A b s c h n i t t  IV 
Telex-N ebenstellenanlagen

§15
Telex-N ebenstellenanlagen

(1) Eine Telex-Nebenstellenanlage besteht aus der Vermitt
lungseinrichtung, den Nebenanschlußleitungen und den Ne
benstellen (Telex-Endeinrichtungen).

(2) Vermittlungseinrichtungen und Telex-Endeinrichtungen 
für Nebenstellenanlagen müssen von der Deutschen Post 
technisch zugelassen sein (Zulassung). Für Vermittlungsein
richtungen und Telex-Endeinrichtungen einer Telex-Neben
stellenanlage, für die keine Abnahmebestätigung nach § 13 des 
Gesetzes vom 3. April 1959 über das Post- und Femmeldewe- 
sen vorliegt, ist eine Zulassung bei der Deutschen Post zu be
antragen. Vor einem beabsichtigten Import von Vermittlungs
einrichtungen für Telex-Nebenstellenanlagen muß die Zulas
sung der Deutschen Post vorliegen. Die Zulassung ist gebüh
renpflichtig.


